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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

B-VG Art131a;

GewO 1973 §336 Abs1;

GewO 1973 §368 Z16;

VStG §35;

VStG §39;

Rechtssatz

Mögen für die Bundesgendarmerie an Ort und Stelle Zweifel am Vorliegen der erforderlichen Gewerbeberechtigung

bestanden haben, so berechtigte dieser Zweifel noch nicht dazu, die Begehung einer Verwaltungsübertretung nach §

366 Abs 1 Z 1 GewO 1973 als "drohend" anzunehmen. Insofern der Verkäufer nach der Jahrmarktordnung von

Pöchlarn nicht verp ichtet war, den Gewerbeschein im Original oder eine von der Bf ausgestellte Ermächtigung

vorzuweisen, kann sich die belangte Behörde auch nicht auf eine "drohende Verwaltungsübertretung" nach § 368 Z 16

GewO berufen.
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